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§/Artikel/Anlage 

Art. 1 § 3 

Inkrafttretensdatum 

01.09.1977 
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31.12.2019 

Index 

80/06 Bodenreform 

Beachte 

zum Außerkrafttreten vgl. Art. 151 Abs. 63 Z 4 B-VG, BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 14/2019 

Text 

Bewertung 

§ 3. (1) Die Grundstücke, die der Zusammenlegung unterzogen oder die für die Zusammenlegung in 
Anspruch genommen werden, sind unter Mitwirkung der Zusammenlegungsgemeinschaft zu schätzen. 
Die Schätzung hat auf Grund übereinstimmender, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechender 
Erklärungen der Parteien oder im Wege der amtlichen Ermittlung nach gleichartigen, für jedes 
Grundstück, unabhängig von seiner Zuordnung zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb und 
unabhängig von der Person des jeweiligen Besitzers, anzuwendenden Wertermittlungsgrundlagen zu 
erfolgen. 

(2) Vorübergehende Mehr- und Minderwerte der Grundstücke sowie bei der Bewertung nicht 
berücksichtigte Verhältnisse und Gegenstände sind gesondert festzustellen und in Geld auszugleichen, 
sofern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart ist. 

Anmerkung 

Fassung zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 390/1977 

Schlagworte 

Mehrwert 
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